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grundrechte.ch ruft dazu auf, rasch beim Eidgendssischen Datenschutzbeauftragten ein
Ficheneinsichts-Gesuch einzureichen. Es ist enorm wichtig, dass jetzt, wo einige konkrete Falle
von rechtswidriger Fichierung bekannt geworden sind, mdglichst viele Einsichtsgesuche gestellt
werden. grundrechte.ch stellt fir solche Gesuche einen Musterbrief und einige Tipps und
Hinweise zur Verfliigung.

Fur die Beantwortung des Einsichtsgesuchs in die Staatsschutzakten kann es entscheidend
sein, wie das Gesuch begriindet worden ist:

Der Inlandgeheimdienst DAP (Dienst fur Analyse und Pravention) speichert seine Daten in der
Datenbank ISIS. Art. 18 des Staatsschutzgesetzes (BWIS) schliesst das Recht auf Einsicht ins
ISIS grundsatzlich aus. Gemass Gesetzt kann nur eine Uberprifung durch den
Eidgendssischen Datenschutz- und Offentlichkeitsbeauftragten (EDOB) verlangt werden, der
einem daraufhin in einer stets gleichlautenden Antwort mitteilt, dass in Bezug auf die
gesuchstellende Person entweder keine Daten unrechtmassig bearbeitet wirden oder dass er
bei Vorhandensein allfalliger Fehler in der Datenbearbeitung eine Empfehlung zu deren
Behebung an das Bundesamt gerichtet habe. Art. 18 Abs. 3 BWIS sieht vor, dass der EDOB
ausnahmsweise in angemessener Weise Auskunft erteilen kann, wenn damit keine Gefahrdung
der inneren oder der dusseren Sicherheit verbunden ist und wenn der gesuchstellenden Person
sonst ein erheblicher, nicht wieder gut zu machender Schaden erwachst.

grundrechte.ch empfiehlt deshalb, das Gesuch mdéglichst gut zu begrinden. Legen Sie dar,
weshalb Sie davon ausgehen, allenfalls fichiert zu sein, und welche Nachteile Sie erleiden bzw.
welche Einschrankung Ihrer Grundrechte mit einem Eintrag verbunden sind.

Da die Grunde fur ein Einsichtsgesuch sehr unterschiedlich sein kénnen, ist es kaum mdglich,
dazu Vorlagen zur Verfugung zu stellen. Mit einer individuellen Begriindung haben Sie am
ehesten Chancen, dass Sie auf lhr Einsichtsgesuch eine substanzielle Auskunft erhalten. Im
untenstehenden PDF finden Sie als Anregung fur die Begrindung eines Gesuchs ein paar
fiktive Beispiele.

Fur Anwalte, Bewilligungsinhaber von Demonstrationen, Teilnehmer an Demonstrationen,
Politiker und Vereinsprasidenten konnen spezifische Briefe heruntergeladen werden. Rote
Passagen sind durch eigene Daten zu ersetzen, blaue Passagen sind gegebenenfalls
anzupassen.

Tipps fur Ficheneinsicht (PDF)



https://grundrechte.ch/2008/Tipps_und_Hinweise.pdf

Allgemeiner Brief fur Ficheneinsicht zum Ausdrucken (PDF)
Allgemeiner Brief fur Ficheneinsicht zum Editieren (RTF)

Musterbrief Anwalt fir Ficheneinsicht zum Editieren (RTF)

Musterbrief Bewilligungsinhaber fur Ficheneinsicht zum Editieren (RTF)
Musterbrief Demonstrant fir Ficheneinsicht zum Editieren (RTF)
Musterbrief Politiker fur Ficheneinsicht zum Editieren (RTF)

Musterbrief Vereinsprasident fur Ficheneinsicht zum Editieren (RTF)

Aufruf gegen BWIS I


https://grundrechte.ch/2008/Musterbrief_Ficheneinsicht.pdf
https://grundrechte.ch/2008/Musterbrief_Ficheneinsicht.rtf
https://grundrechte.ch/2008/Musterbrief_Anwalt.rtf
https://grundrechte.ch/2008/Musterbrief_Bewilligungsinhaber.rtf
https://grundrechte.ch/2008/Musterbrief_Demonstrant.rtf
https://grundrechte.ch/2008/Musterbrief_Politiker.rtf
https://grundrechte.ch/2008/Musterbrief_Vereinspräsident.rtf
https://www.grundrechte.ch/appell-gegen-die-bwis-ii-revision-294.html
http://www.tcpdf.org

